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Beiblatt zum Sicherheitsdatenblatt / Supplement to the safety data sheet

Abschnitt 1 / Section 1 s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.1 Produktidentifikation /  Product identification s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.2 Verwendungen des Stoffs /  Uses of the substance s. Original-Datenblatt / see original safety data sheet

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten / Details of the supplier

Firmenname /    Supplier Stürmer Maschinen GmbH, 
Straße /  Street Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 
Ort /   City D-96103 Hallstadt
Tel. /  Phone +49 (0)951 96555 - 0   (07:00 - 17:00 Uhr / 07:00 am - 05:00 pm)
E-Mail / E-Mail info@stuermer-maschinen.de

1.4 Notrufnummer / Emergency Telephone

Wählen Sie die passende Notrufnummer anhand des GHS-Symbols auf Ihrem Gefahrgut oder entsprechend Abschnitt 2.2 des orig. Sicherheitsdatenblattes *.
Call the appropriate emergency number using the GHS symbol on your dangerous goods or according to section 2.2 of the original safety data sheet *.

* 07:00 - 17:00 Uhr, außerhalb dieses Zeitraums kann die Nummer auf dem Sicherheitsdatenblatt angerufen werden / 
07:00 am - 05:00 pm,   outside this time, the number on the safety data sheet can be called

Für alle anderen Informationen siehe Original-Sicherheitsdatenblatt / For all other information, see the original safety data sheet

GHS Gefahren-

piktogramm /

GHS symbol

GHS-Kürzel/

GHS-no.

Mögliche 

Signalwörter/ 

Warning

Gefährdungsklassen / Description of hazards
Notrufnummer */

Emergency Phone *

GHS01
bis

GHS09

+49 (0)951 96555
- 590

Sammelnotrufnummer 
Gefahrstoffe

GHS01

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff, 
selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, organische Peroxide /
Explosive substances / mixtures and products containing explosives, self-
reactive substances / mixtures, organic peroxides

- 591

GHS02

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, organische Peroxide, entzündbare 
Gase, Aerosole Flüssigkeiten, Feststoffe, selbsterhitzungsfähige Gemische, 
pyrophore Flüssigkeiten und Feststoffe, Stoffe/Gemische, die bei Berührung 
mit Wasser entzündbare Gase bilden / 
Self-reactive substances / mixtures, organic peroxides, flammable gases, 
aerosols, liquids, solids, self-heating mixtures, pyrophoric liquids and solids, 
substances / mixtures which form flammable gases on contact with water

- 592

GHS03

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Oxidierende Gase, Flüssigkeiten, Feststoffe /
Oxidizing gases, liquids, solids

- 593

GHS04
Achtung / 
Attention

Verdichtete, verflüssigte, gelöste und tiefgekühlt verflüssigte Gase / 
Compressed, liquefied, dissolved and refrigerated liquefied gases

- 594

GHS05

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Verätzung der Haut, schwere Augenschäden,
auch metallkorrosive Eigenschaften / 
Chemical burns to the skin, severe eye damage,
also metal-corrosive properties

- 595

GHS06
Gefahr / 
Danger

Äußerst schwere und schwere akute Gesundheitsschäden oder Tod / 
Extremely severe and severe acute damage to health or death

- 596

GHS07
Achtung / 
Attention

Akute Gesundheitsschäden, Reizung der Haut, der Augen und der 
Atemwege, Sensibilisierung der Haut, narkotisierende Wirkungen / 
Acute damage to health, irritation of the skin, eyes and the respiratory tract, 
sensitization of the skin, narcotic effects

- 597

GHS08

Gefahr oder
Achtung / 
Danger or 
Attention

Chronische Gesundheitsschäden (Organschädigungen) bei einmaliger oder 
mehrmaliger Exposition, krebserzeugende, erbgutverändernde und fort-
pflanzungsgefährdende Wirkungen, Lungenschäden durch Eindringen von 
Substanzen in die Lunge (Aspirationsgefahr), Sensibilisierung der Atemwege / 
Chronic damage to health (damage to organs) after single or multiple exposure, 
carcinogenic, mutagenic and reproductive effects, lung damage due to the 
penetration of substances into the lungs (risk of aspiration), sensitization of the 
respiratory tract

- 598

GHS09

Achtung oder
ohne Signalwort/

Attention or 
without wording

Giftig für Wasserorganismen mit kurz- und langfristiger Wirkung / 
Toxic to aquatic organisms with short and long-term effects

- 599
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

HD Spezial

1.1. Produktidentifikator

2CPD-F8R2-C7P9-NGU0UFI:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Spezialreiniger

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Azett GmbH & Co. KGFirmenname:

Straße: Gutenbergstr. 8

Ort: D-87781 Ungerhausen

Telefon: Telefax:+49 (0) 8393 / 92270-0 +49 (0) 8393 / 92270-22

vertriebsinnendienst@azett.deE-Mail:

LaborAnsprechpartner: +49 (0) 8393 / 92270-0Telefon:

E-Mail: labor@azett.de

www.azett.deInternet:

Giftnotruf Erfurt: +49 (0) 361 / 730 7301.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Gefahrenhinweise

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 Augenschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. 

Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

Sicherheitshinweise

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
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Relevante Bestandteile

AnteilStoffnameCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)

5 - < 10 %111-76-2 2-Butoxyethanol

203-905-0 603-014-00-0

Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H331 H302 H315 H319

1 - < 5 %160901-09-7 Alkohole, C9-11 ethoxyliert

500-446-0

Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318

1 - < 5 %15763-76-5 Natrium-p-cumolsulfonat

239-854-6 01-2119489411-37

Eye Irrit. 2; H319

1 - < 5 %164524-02-1 Kalium-p-cumsolsulfonat

629-764-9 01-2119489427-24

Eye Irrit. 2; H319

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

AnteilStoffnameCAS-Nr. EG-Nr.

Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

111-76-2 203-905-0 5 - < 10 %2-Butoxyethanol

inhalativ:  ATE  3 mg/l (Dämpfe); dermal:  LD50 = >2000 mg/kg; oral:  ATE  1200 mg/kg

160901-09-7 500-446-0 1 - < 5 %Alkohole, C9-11 ethoxyliert

oral:  LD50 = 500-2000 mg/kg

Kennzeichnung der Inhaltsstoffe gemäß Verordnung (EG) Nr. 648/2004

< 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphonate, Duftstoffe.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. 

Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. 

Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

Allgemeine Hinweise

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. 

Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

Nach Einatmen

Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. 

Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen.

Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen 

und Augenarzt aufsuchen.  Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. 

Sofort ärztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt

Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist). 

Sofort Arzt hinzuziehen. 

Nach Verschlucken
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Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. 

Kein Erbrechen herbeiführen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es liegen keine Informationen vor.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

alkoholbeständiger Schaum, Kohlendioxid (CO2), Löschpulver, Wassernebel

Geeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

Ungeeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Verbrennung starke Rußentwicklung. 

Gefährliche Zersetzungsprodukte: Ruß. Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition. 

Geeigneten Atemschutz verwenden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen. 

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Enthält: Lösemittel - Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Den betroffenen Bereich belüften. 

Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Allgemeine Hinweise

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 

Bei Gasaustritt oder bei Eindringen in Gewässer, Boden oder Kanalisation zuständige Behörden 

benachrichtigen.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Es liegen keine Informationen vor.

Für Rückhaltung

Flächenmäßige Ausdehnung verhindern (z.B. durch Eindämmen oder Ölsperren). Mit flüssigkeitsbindendem 

Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

In geeigneten, geschlossenen Behältern sammeln und zur Entsorgung bringen. Entsorgung: siehe Abschnitt 13

Mit Detergentien reinigen. Lösemittel vermeiden.

Weitere Angaben

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 Entsorgung: siehe 

Abschnitt 13

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. 

Hinweise zum sicheren Umgang
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Nicht mischen mit anderen Chemikalien.

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). 

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

Lösemittel - Dämpfe sind schwerer als Luft, breiten sich am Boden aus und bilden mit Luft explosionsfähige 

Gemische.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Siehe Kapitel 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Keine 

produktgetränkten Putzlappen in den Hosentaschen mitführen. Beim Verdünnen/Lösen stets Wasser vorlegen 

und Produkt langsam hineinrühren. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Für ausreichende 

Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen.

Weitere Angaben zur Handhabung

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Aufbewahren gemäß: Betreibssicherheitsverordnung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel , Starke Säure, Starke Lauge

Zusammenlagerungshinweise

Gebrauchsanweisung auf dem Etikett beachten. 

Lagertemperatur von °C 5 bis °C 25. 

Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Vor 

Sonnenbestrahlung schützen.  Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. An einem Platz lagern, der nur 

berechtigten Personen zugänglich ist. Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Spitzenbe- 

grenzungsfaktor

F/m³mg/m³ppmBezeichnungCAS-Nr. ArtHinweis

2(I)102-Butoxyethanol111-76-2 49 TRGS 900H, Y

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Probennahme- 

zeitpunkt

Untersuchungs- 

material

GrenzwertParameterBezeichnungCAS-Nr.

111-76-2 2-Butoxyethanol U150 mg/g b,cButoxyessigsäure (nach 

Hydrolyse in Kreatinin)

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Für ausreichende Lüftung sorgen.  

Bei offenem Umgang sind nach Möglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden. 

Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz 

getragen werden.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
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Geeigneter Augenschutz: Staubschutzbrille/Gesichtsschutzschild DIN EN 166

Augen-/Gesichtsschutz

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle 

Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Hinweise des Herstellers beachten. 

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen 

inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. 

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk) (EN 374)

Durchbruchszeit: >480 min

NBR 0,35 mm.

Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen.

Handschutz

Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen. (Naturfaser (z.B. Baumwolle) /  hitzebeständige 

Synthetikfaser)

Körperschutz

Atemschutz ist erforderlich bei: Grenzwertüberschreitung. 

Geeignetes Atemschutzgerät benutzen.

Atemschutz

FlüssigAggregatzustand:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Farbe: blau

charakteristischGeruch:

nicht bestimmtSchmelzpunkt/Gefrierpunkt:

nicht bestimmtSiedepunkt oder Siedebeginn und 

Siedebereich:

Flammpunkt: nicht anwendbar

pH-Wert (bei 20 °C): ~ 11

Dichte (bei 20 °C): 1,04 - 1,06 g/cm³

9.2. Sonstige Angaben

Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Weiterbrennbarkeit: Keine Daten verfügbar

Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Festkörpergehalt: nicht bestimmt

Sublimationstemperatur: nicht bestimmt

Erweichungspunkt: nicht bestimmt

nicht bestimmtPourpoint:

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist bei Lagerung bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Exotherme Reaktion mit: Oxidationsmittel , Starke Säure, Starke Lauge

Bei Erwärmung: Bildung von:Kohlendioxid

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Es liegen keine Informationen vor.

10.5. Unverträgliche Materialien

Druckdatum: 07.11.2024 Revisions-Nr.: 1,14 - Ersetzt die Version: 1,13 D - de



gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Sicherheitsdatenblatt
Azett GmbH & Co. KG

HD Spezial

Überarbeitet am: 07.11.2024 Materialnummer: 3300 Seite 6 von 9

Stickoxide (NOx), Ruß, Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) 6045 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) 35,84 mg/l; ATE (inhalativ 

Staub/Nebel) > 5 mg/l

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg Methode

111-76-2 2-Butoxyethanol

ATE  1200 mg/kgoral

MeerschweinchenLD50 >2000 

mg/kg
ECHAdermal

inhalativ Dampf ATE  3 mg/l

160901-09-7 Alkohole, C9-11 ethoxyliert

RatteLD50 500-2000 

mg/kg
oral

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenreizung. (Auf Basis von Prüfdaten)

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht 

erfüllt.

Reiz- und Ätzwirkung

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Das Gemisch wurde von der Firma Laus in Kirrweiler untersucht. Study-Plan: 14111003G850 

Das Gemisch erfüllt mit 6,5 mg/L Kohlenwasserstoffgehalt die Anforderung der ÖNORM 5105 bezüglich des 

Abwassers (80 mg/L)

Sonstige Angaben zu Prüfungen

11.2. Angaben über sonstige Gefahren

Endokrinschädliche Eigenschaften

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität
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CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies Methode

2-Butoxyethanol111-76-2

Akute Fischtoxizität 96 h ECHALC50 1474 

mg/l

Oncorhynchus mykiss 

(Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizität 72 h ECHAErC50 1845 

mg/l

Pseudokirchneriella 

subcapitata

Akute 

Crustaceatoxizität

48 h ECHAEC50 1800 

mg/l

Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh)

Alkohole, C9-11 ethoxyliert160901-09-7

Akute Fischtoxizität 96 hLC50 12 mg/l Oncorhynchus mykiss 

(Regenbogenforelle)

Akute Algentoxizität 72 hErC50 1.978 

mg/l

Desmodesmus 

subspicatus

Akute 

Crustaceatoxizität

48 hEC50 13,4 

mg/l

Daphnia magna 

(Großer Wasserfloh)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 

der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

Log PowBezeichnungCAS-Nr.

111-76-2 0,812-Butoxyethanol

Das Produkt wurde nicht geprüft.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da 

kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

12.7. Andere schädliche Wirkungen

Die in diesem Gemisch enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in 

der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

Das Produkt ist frei von halogenierten Verbindungen und führt auch nicht zu AOX-Bildung in Gewässern.

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

Weitere Hinweise

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt

070699 ABFÄLLE AUS ORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Fetten, 

Schmierstoffen, Seifen, Waschmitteln, Desinfektionsmitteln und Körperpflegemitteln; Abfälle a. n. g.

Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung
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VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND 

SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler 

Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Kunststoff

150102

Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden. 

Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.5. Umweltgefahren

NeinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75

8,37 % (87,048 g/l)Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus 

Farben und Lacken:

Angaben zur SEVESO III-Richtlinie 

2012/18/EU:
Unterliegt nicht der SEVESO III-Richtlinie
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Nationale Vorschriften

Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 

JArbSchG).

Beschäftigungsbeschränkung:

2 - deutlich wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSVStatus:

Zusätzliche Hinweise

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusätzlich zu beachten!

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 1,2,15.

Abkürzungen und Akronyme
Acute Tox: Akute Toxizität

Skin Irrit: Hautreizung

Eye Dam: Schwere Augenschädigung

Eye Irrit: Augenreizung

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

[CLP]

EinstufungsverfahrenEinstufung

Eye Irrit. 2; H319 Auf Basis von Prüfdaten

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 

Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 

Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 

Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, 

vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem 

Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte 

neue Material übertragen werden.

Weitere Angaben

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 

entnommen.)
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